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Bebauungsplan Nr. 54, 5. Änderung für einen Teilbereich westlich der „Vom-Stein-
Straße“ 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
 

Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

1. PLEdoc GmbH, Schreiben vom 14.06.2021 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und tei-
len Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete Ver-
sorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten 
Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden: 
 
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzge-

biet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg 
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft 

mbH (MEGAL), Essen 
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsge-

sellschaft mbH (METG), Essen 
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsge-

sellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund 
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 

(TENP), Essen 
• GasLINE Telekommunikationsnetzgesell-

schaft deutscher Gasversorgungsunterneh-
men mbH & Co. KG, Straelen (hier Solotras-
sen in Zuständigkeit der PLEdoc GmbH) 

 
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 
 
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es sind keine von der PLEdoc GmbH verwalteten 
Versorgungsanlagen betroffen. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

2. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 14.06.2021 

Durch das Planungsgebiet verläuft kein Richtfunk. 
Daher haben wir bezüglich unseres Richtfunks 
keine Einwände oder spezielle Planungsvorga-
ben. 
 
Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson Ser-
vices GmbH weitere Verbindungen angemietet. 
Die Daten dieser Strecken stehen uns leider nicht 
zur Verfügung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme 
nur für Richtfunkverbindungen des Telekom-Net-
zes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon ge-
schehen, die Firma Ericsson Services GmbH, in 
Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage 
an: 
 
Ericsson Services GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
 
oder per Mail an 
 
bauleitplanung@ericsson.com 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Durch das Plangebiet verläuft kein Richtfunk.  
 
Die Ericsson Services GmbH wurde beteiligt. 

3. e-regio GmbH & Co. KG, Schreiben vom 15.06.2021  

Nachfolgend erhalten Sie unsere Stellungnahme 
als Eigentümerin des Erdgas-Versorgungsnetzes 
sowie als Betriebsführerin des Wasserversor-
gungsverbandes Euskirchen-Swisttal (WES). 
 
e-regio GmbH & Co. KG: 
Seitens der e-regio bestehen keine Bedenken ge-
gen das beabsichtigte Verfahren, solange der Be-
stand unserer Leitungsanlagen gewährleistet 
wird. Innerhalb des dargestellten Planbereiches 
sind Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-Ver-
sorgung vorhanden. 
 
Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal 
(WES): 
Seitens der Betriebsführerin des WES bestehen 
keine Bedenken gegen das beabsichtigte Verfah-
ren, solange der Bestand der Versorgungsanla-
gen für Wasser gewährleistet wird. Innerhalb des 
dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen 
des WES zur Trinkwasser-Versorgung vorhan-
den. 
Das vorgesehene Plangebiet/Geltungsbereich 
zum Bebauungsplan Nr. 54 Ortsteil Euskirchen, 5. 
Änderung, befindet sich nicht in einem Einzugsge-
biet / Wasserschutzgebietes einer Trinkwasserge-
winnungsanlage des WES. Unter der Vorausset-
zung der Beachtung der gesetzlich generell gülti-
gen Maßgabe zur sicheren Gewährleistung eines 
grundsätzlich gebotenen Grundwasserschutzes, 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der vorhandene Leitungsbestand der e-regio 
GmbH Co. KG wird beachtet.  
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der vorhandene Leitungsbestand WES wird be-
achtet.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens 
e-regio/WES gegen den Bebauungsplan Nr. 54 
der Stadt Euskirchen keine grundsätzlichen Be-
denken. Wir bitten um weitere Beteiligung in Ver-
fahren. 
 
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante 
Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das An-
pflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb 
von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere In-
formationen hierzu enthält das technische Merk-
blatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Lei-
tungen und Kanäle", aktualisiert erschienen im 
Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 
125, erschienen im März 2016. 
Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum 
Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor dy-
namischen und statischen Belastungen durch 
Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der 
Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksa-
men technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kri-
tischen Baumarten zählen nach derzeitigem 
Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskasta-
nie, Pappel, Platane und Blauzeder. Wir bitten, 
dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entspre-
chend zu berücksichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Änderung erfolgt im Verfahren gemäß § 13a 
BauGB. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erfor-
derlich.  
 
 
 
 
 

4. Ericsson Services GmbH, Schreiben vom 17.06.2021  

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen 
hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks 
keine Einwände oder spezielle Planungsvorga-
ben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellung-
nahme nur für Richtfunkverbindungen des Erics-
son - Netzes gilt. 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, 
die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage ein. 
 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@tele-
kom.de 

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde be-
teiligt.  
 

5. Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ville-Eifel, Schreiben vom 
    18.06.2021 

Ich weise darauf hin, dass die Straßenbauverwal-
tung nicht prüft, ob Schutzmaßnahmen gegen den 
Lärm oder andere Emissionen durch Verkehr auf 
der L 194 erforderlich sind. Eventuell notwendige 
Maßnahmen gehen zu Lasten der Stadt Euskir-
chen. 
Ansonsten bestehen keine Bedenken gegen die 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 54. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

6. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Westliches Rheinland – Netzplanung, Schreiben vom 
    22.06.2021 

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass dieses 
Schreiben gleichzeitig im Auftrag und für die 
Stromnetz Euskirchen GmbH & Co. KG als Eigen-
tümerin der Stromversorgungsanlagen in Euskir-
chen ergeht. 
Grundsätzlich bestehen unsererseits keine Be-
denken gegen die Bebauung des Grundstücks. 
Vorsorglich möchten wir jedoch darauf hinweisen, 
dass sich in unmittelbarer Nähe der bebaubaren 
Fläche ein Niederspannungskabel befindet, wel-
ches das hintere Gebäude mit Stromenergie ver-
sorgt. Wir bitten, dies zur Kenntnis zu nehmen. 
Als Anlage ist ein entsprechender Bestandsplan-
ausschnitt beigefügt, aus dem die genaue Lage 
des Kabels ersichtlich ist. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Investor ist gleichzeitig Eigentümer der Be-
standsbebauung und wird über den vorhandenen 
Leitungsbestand nochmal in Kenntnis gesetzt.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

7. Stadt Euskirchen: Fachbereich 4, Recht und Ordnung, Schreiben vom 28.06.2021 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat für die bean-
tragte Fläche eine Luftbildauswertung vorgenom-
men. 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und an-
dere historische Unterlagen liefern Hinweise auf 
vermehrte Bombenabwürfe. Daher ist die zu über-
bauende Fläche im ausgewiesenen Bereich der 
beigefügten Karte auf Kampfmittel zu überprüfen. 
 
Die Beantragung dieser Überprüfung erfolgt über 
die Ordnungsbehörde. Bezüglich der weiteren 
Vorgehensweise hat der Bauherr sich bitte mit der 
Ordnungsbehörde in Verbindung zu setzen. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechani-
schen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen, Verbauarbeiten etc. empfiehlt der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Sicherheits-
detektion. In diesem Fall ist das Merkblatt für Bau-
grundeingriffe auf der Internetseite des Kampfmit-
telbeseitigungsdienstes zu beachten. 
 

Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 
 
Eine Überprüfung auf Kampfmittel wird beantragt.  
 
Zudem wird in die Verfahrensunterlagen ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

 
 

8. Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 29.06.2021 

Da der vorgesehene Planentwurf die Belange der 
gewerblichen Wirtschaft entweder gar nicht be-
rührt oder - wo es der Fall ist - hinreichend berück-
sichtigt, bestehen seitens der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Aachen keine Bedenken. 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

9. Stadt Rheinbach, Schreiben vom 30.06.2021 

Die Belange der Stadt Rheinbach werden durch 
die vorgelegten Unterlagen zur 5. Änderung des 
Bebauungsplan Nr. 54 nicht berührt. Aus diesem 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

Grund werden im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB keine 
Anregungen oder Bedenken vorgebracht. Eine 
weitere Beteiligung im Verfahren ist nicht erforder-
lich. 
 

10. Bezirksregierung Köln, Dezernat 54 – Gewässerentwicklung, Schreiben vom 05.07.2021 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Grundwasser: 
Im Rahmen des Möglichen und zur Sicherung der 
Grundwasserneubildung wird angeregt, die Flä-
chen möglichst minimal zu versiegeln, um eine lo-
kale Versickerung von Niederschlagswasser wei-
ter zu ermöglichen. Eine Nachverdichtung von 
Flächen sowie die Versiegelung von Freiflächen 
sind in Bezug auf die Grundwasserneubildung ne-
gativ zu bewerten (Verschlechterungsverbot § 47 
WHG), da jede Versieglung dazu führt, dass der 
Grundwasserleiter in seiner Bilanz gemindert wird. 
Das geplante Vorhaben liegt im Grundwasserkör-
per (GWK) 274_09 – „Hauptterrassen des Rhein-
landes“. Dieser GWK wurde im 2. Bewirtschaf-
tungsplan (BWP) und im 3. BWP sowohl im men-
genmäßigen als auch im chemischen Zustand mit 
„schlecht“ bewertet. Gegen die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes 54 der Stadt Euskirchen beste-
hen keine Bedenken. 
 
Ansonsten erkenne ich keine Betroffenheit in den 
Zuständigkeiten von Dezernat 54 der Bezirksre-
gierung Köln (Obere Wasserbehörde). 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Die angestrebte Nachverdichtung soll auf das 
notwendige Maß beschränkt werden. Weiterhin 
wird eine starke Versiegelung der Vorgärten aus-
geschlossen.  
 
Bei Errichtung von Gebäuden mit Flachdach ist 
eine Dachbegrünung vorzusehen.  
  

11. Kreis Euskirchen, Schreiben vom 05.07.2021 

Seitens des Kreises Euskirchen bestehen gegen 
die Änderung des Bebauungsplanes keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
 
Ich bitte jedoch die nachfolgend aufgeführten An-
regungen und Stellungnahmen der Fachabteilun-
gen zu berücksichtigen: 
 
Gesundheitsamt 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Hinweis: 
Für Neubauvorhaben sollten aus Sicht des Ge-
sundheitsamtes die Folgen der Klimaerwärmung 
in den Planungen und auch bei den konkreten 
Bauausführungen berücksichtigt werden. Dazu 
gehören beispielsweise die Einplanung von 
Frischluftschneisen, die Anpflanzung von Bäu-
men und die Anlage von Grünanlagen, die weitest 
gehende Entsiegelung von Flächen, die Schaf-
fung von versickerungsfähigen Flächen z.B. für 
Garageneinfahrten und Stellplätze, das Verbot 
sogenannter Schottergärten, Dachbegrünungen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die angestrebte Nachverdichtung soll auf das not-
wendige Maß beschränkt werden. Weiterhin wird 
eine starke Versiegelung der Vorgärten ausge-
schlossen.  
 
Bei Errichtung von Gebäuden mit Flachdach ist 
eine Dachbegrünung vorzusehen.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

Zulassung ausschließlich einheimischer und in-
sektenfreundlicher Gehölze und Pflanzen, wo 
möglich. 
 
Untere Wasserbehörde 
Das im Plangebiet anfallende Abwasser ist dem 
vorhandenen Mischsystem zuzuführen. 
Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser der 
Dachflächen in Zisternen zu sammeln, zu spei-
chern und als Brauchwasser und zur Gartenbe-
wässerung zu nutzen. Der Überlauf ist an den 
MW-Kanal anzuschließen. 
Die vorhandene Kanalisation sowie das nachfol-
gendes System müssen hydraulisch in der Lage 
sein, die zusätzlichen Abwassermengen aufzu-
nehmen. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
In den Textteil zur Bebauungsplanänderung wird 
nachstehende Empfehlung aufgenommen:  
„Niederschlagswasser 
Zur Entlastung der Kanalisation durch starken 
Oberflächenabfluss wird empfohlen, das Nieder-
schlagwasser der Dachflächen in geschlossenen 
Behältern (Zisternen) zu sammeln, zu speichern 
und als Brauchwasser sowie zur Gartenbewäs-
serung zu nutzen. Überschüssiges Wasser ist 
durch einen Überlauf in die Kanalisation einzulei-
ten.“ 
 

Untere Naturschutzbehörde 
Aus Sicht der UNB bestehen keine grundsätzli-
chen Bedenken. Die Zeitpunkte für Baufeldräu-
mung sind zu beachten. Die Festsetzung zu Vor-
gärten wird begrüßt. 
Die Hinweise des Gesundheitsamtes werden un-
terstützt. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

12. Erftverband, Schreiben vom 06.07.2021 

Im Bereich des Plangebietes treten flurnahe 

Grundwasserstände auf. Bei diesbezüglichen 

Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Lenken-

hoff, Abteilung G1 – Grundwasser, Tel.-Nr.: 

02271/88-1294, E-Mail: petra.lenkenhoff@erftver-

band.de. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

13. LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Schreiben vom 08.07.2021 

Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügba-
ren Unterlagen sind keine Konflikte zwischen der 
Planung und den öffentlichen Interessen des Bo-
dendenkmalschutzes zu erkennen. Zu beachten 
ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-
Bestand an Bodendenkmälern in dieser Fläche 
nicht durchgeführt wurden. Von daher ist diesbe-
züglich nur eine Prognose möglich. 
 
Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 
15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- und Verände-
rungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenk-
mälern) und bitte Sie, folgenden Hinweis in die 
Planungsunterlagen aufzunehmen: Bei Bodenbe-
wegungen auftretende archäologische Funde und 
Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmal-
behörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, 
Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 
02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüg-
lich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
In den Verfahrensunterlagen wird auf die Bestim-
mungen der §§ 15 und 16 DSchG NRW hingewie-
sen.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung / Beschluss-
vorschlag 
 

sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Wei-
sung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für 
den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
 

 


